
Stadt Neumünster Neumünster, 6. April 2022 

Der Oberbürgermeister 

Haushalt und Finanzen 

- Abt. Beteiligungen, Zentrales Controlling und Statistik - 

 

 

 

  AZ: 20.4 - Herr Janßen 

 

 

 

Drucksache Nr.:  1064/2018/DS 
=========================== 

 

 

Beratungsfolge Termin Status Behandlung 

Hauptausschuss 14.06.2022 Ö Endg. entsch. Stelle 

 

 

Berichterstatter: 

 

Bergmann Oberbürgermeister 

 

 

Verhandlungsgegenstand: 

 

Städtische Beteiligungen:  

FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus 

Neumünster GmbH  

hier: Besetzung des Aufsichtsrates  

der FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus 

Neumünster GmbH 

 

 

A n t r a g : 

 

In den Aufsichtsrat der FEK Friedrich-Ebert-

Krankenhaus Neumünster GmbH wird die 

folgende Vertreterin der Stadt Neumünster 

als Nachfolgerin für Ratsfrau Franka Dann-

heiser entsandt: 

 

Yvonne Zielke-Rieckmann 
___________________________ 

 

 

 

 

ISEK: 

 

Konzernstruktur stärken 

 

 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Keine 
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B e g r ü n d u n g : 
 

Mit anliegendem Schreiben vom 30. März 2022 hat Ratsfrau Franka Dannheiser erklärt, 

von ihrem Mandat als Vertreter der Stadt Neumünster in der Ratsversammlung sowie al-

len dazugehörigen Aufgaben zurück zu treten. 

 

Der Aufsichtsrat der FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH besteht aus 

zwölf Mitgliedern, wobei vier der Mitglieder nach den Bestimmungen des Betriebs-

verfassungsgesetzes von der Arbeitnehmerschaft direkt in den Aufsichtsrat gewählt und  

weitere acht Mitglieder von der Gesellschafterin Stadt Neumünster entsendet werden. 

 

Eine/n entsprechende/n Nachfolger/in entsendet die Gesellschafterin Stadt Neumünster 

für die Restdauer der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitgliedes.  

 

Zuletzt wurden mit Beschlüssen des Hauptausschusses vom 26. Juni 2018 sowie vom 

11. Juni 2019 folgende Vertreter/innen der Gesellschafterin Stadt Neumünster in den 

Aufsichtsrat des FEK entsandt:  

 

1. Frau Franka Dannheiser 5. Herr Hauke Hansen 

2. Frau Dr. Bettina Boxberger 6. Herr Arno Jahner 

3. Frau Dr. Kathrin Kandzora 7. Herr Ulf Michel 

4. Frau Urte Kringel 8. Herr Dr. Johann Oltmann Schröder 

 

Nach § 28 Ziff. 20 GO entscheidet die Ratsversammlung über die Bestellung von Ver-

treterinnen und Vertretern der Gemeinde in Gesellschaften, an denen die Gemeinde           

beteiligt ist. Die Entscheidung kann auf den Hauptausschuss übertragen werden, wenn 

hierzu näheres in der Hauptsatzung geregelt ist. Gemäß § 13 Abs. 3 a) der Hauptsatzung 

der Stadt Neumünster entscheidet der Hauptausschuss über die Bestellung von Ver-

treterinnen und Vertretern der Stadt in Gesellschaften, an denen die Stadt beteiligt ist, 

soweit die Beteiligung der Stadt einen Betrag von 5 Mio. Euro nicht übersteigt.                    

Das Stammkapital der FEK Friedrich-Ebert-Krankenhaus Neumünster GmbH beträgt 

1.022.584 Euro, womit der Hauptausschuss für die Entsendung der Aufsichtsratsmit -

glieder zuständig ist. 

 

Zur ordnungsgemäßen Wahrnehmung ihrer Aufgaben sollten Mitglieder von Über-

wachungsgremien eine entsprechende Sachkunde und diejenigen Mindestkenntnisse und           

–fähigkeiten besitzen oder sich aneignen, die erforderlich sind, um alle normalerweise 

anfallenden Geschäftsvorgänge auch ohne fremde Hilfe verstehen und sachgerecht             

beurteilen zu können. 

 

Gemäß § 15 Gleichstellungsgesetz sollen bei Benennungen und Entsendungen von              

Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde für Verwaltungs- und Aufsichtsräte öffent-

lich- und auch privatrechtlich organisierter Unternehmen, deren Zusammensetzung nicht 

durch besondere gesetzliche Vorschriften geregelt ist, Frauen und Männer jeweils hälftig 

berücksichtigt werden (Verwaltungsgericht Schl.-H., Urteil v. 21.12.2016 –6 A 159/16– 

sowie Oberverwaltungsgericht Schl.-H., Urteil v. 06.12.2017 –3 LB 11/17–).  

 

Im vorliegenden Fall betrifft dies die acht durch den Hauptausschuss zu entsendenden                  

Aufsichtsratsmitglieder, nicht jedoch die Arbeitnehmervertreter/innen. 
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Als Nachfolger für Frau Dannheiser ist dementsprechend erneut eine Frau zu entsenden.  

 

 

 

 

Bergmann 

 

Oberbürgermeister  

 

 

Anlagen: 

 

• Mandatsrücktrittserklärung von Ratsfrau Franka Dannheiser 
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